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Beweis orts- und  
quartiersüblicher Mieten 
 

Ein Mietzins kann zu Recht ver-
langt werden, wenn er im Rah-
men der Orts- und Quartiersüb-
lichkeit liegt. Zum Vergleich müs-
sen fünf Mietobjekte, die nach 
den Kriterien Lage, Grösse, Aus-
stattung, Zustand und Bauperio-
de vergleichbar sind, präsentiert 
werden. Die Gerichte wenden al-
lerdings für diesen Vergleich über-
triebene und praxisferne Kriterien 
an. Die Anforderungen an die 
Detaillierung der Vergleichskrite-
rien können mit vernünftigem Auf-
wand nicht erfüllt werden. Wie 
sollen z.B. Detailangaben von 
fremden Mietobjekten ermittelt 
werden? Ende September 2017 
wurde deshalb mit einer parla-
mentarischen Initiative verlangt, 
die Messlatte für die Prüfung der 
Zulässigkeit bzw. Missbräuchlich-
keit der Miete wieder praktikabel 
zu machen. Von den oben er-
wähnten fünf Vergleichskriterien 
werden drei neu festgelegt. Es 
gibt nur noch zwei zu berücksich-
tigende Bauperioden: Vergleich-
bar sind Mietobjekte in vor 1930 
und in solche nach 1930 erstell-
ten Gebäuden. Letztere mit Ge-
bäuden, die 20 Jahre früher oder 
später erstellt wurden. Bisher wa-
ren nur Objekte des gleichen 
Baujahres vergleichbar. Zustand 

und Ausstattung sind neu mit den 
drei Kategorien einfach, gut oder 
sehr gut zu bewerten. Ob das 
Objekt z.B. ein separates WC 
hat, spielt neu keine Rolle mehr. 
Für den Nachweis der Orts- und 
Quartiersüblichkeit sind nicht 
mehr fünf Vergleichsobjekte nö-
tig, sondern es genügen deren 
drei. Dieser Vorschlag zur Ände-

rung des Art. 269a des Obligatio-
nenrechts wird in der Kommissi-
on für Rechtsfragen im National-
rat erstbehandelt. 
Abnahme der Neueingänge an 
Schlichtungsverfahren 

 
In der Schweiz wurden bei den  
Schlichtungsbehörden 2017 im 
ersten Halbjahr 12`861 Verfahren 
eingeleitet, d.h. etwa 1‘000 weni-
ger als im Vorjahressemester. 
Die Tabelle auf der Folgeseite 
zeigt die entsprechenden Zahlen 
für den Kanton Aargau. 

Politiker setzen sich für die Vereinfachung des  
Mietrechts ein. 

Peter Steffen 
lic. iur.  
Assistent GL  
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Gleichrangige Kriterien der 
Missbräuchlichkeit 
 
Weiter soll im Obligationenrecht 
ein neuer Art. 269abis eingefügt 
werden, wonach alle im Gesetz 
aufgezählten Kriterien zur Prü-
fung der Missbräuchlichkeit wie 
z.B. Orts- und Quartiersüblichkeit 
oder Mehrleistungen des Vermie-
ters, gleichrangig sein sollen. Ist 
festgestellt, dass nach einem die-
ser Kriterien der Mietzins nicht 
missbräuchlich ist, so schliesst 
dies die Geltendmachung eines 
anderen Kriteriums aus. Miss-
bräuchlich ist ein Mietzins, wenn 
ein übersetzter Ertrag aus der 
Mietsache erzielt wird, aber nicht 
missbräuchlich, wenn er u.a. orts- 
und quartiersüblich ist. Der Ge-
setzgeber wollte neben der Kos-
tenmiete damit auch ein marktnä-
heres Kriterium zur Mietzinsfest-
legung zur Verfügung stellen. Das 
Bundesgericht gibt nun aber dem 
Kriterium des übersetzten Er-
trags gegenüber allen anderen 
Kriterien den Vorrang. Erhöht der 
Vermieter den Mietzins wegen 
energetischer Verbesserungen, 
kann der Mieter diese Erhöhung 
zu Fall bringen, wenn er geltend 
macht, der Vermieter erziele ei-
nen übersetzten Ertrag. Dadurch 
wird entgegen der Absicht des 
Gesetzgebers faktisch die reine 
Kostenmiete durchgesetzt.  

Erhöhung der zulässigen  
Rendite 
 
Art. 269 des Obligationenrechts 
soll u.a. mit einem Abs. 2 wie 
folgt ergänzt werden: Die Eigen-
kaptalrendite ist übersetzt, wenn 
sie den hypothekarischen Refe-
renzzinssatz um mehr als 2 % 
übersteigt. 1986 hat das Bundes-
gericht entschieden, dass der 
Ertrag der investierten Eigenmit-
tel höchstens 0.5% über dem 
Zinssatz für erste Wohnhypothe-
ken sein darf. Damals lagen die 
entsprechenden Hypothekarzins-
sätze bei 5.5 %, womit ein durch-
aus angemessener Ertrag von 
6.0 % zulässig war. Das Bundes-
gericht hat diese 30-jährige Recht-
sprechung zum Renditesatz auf 
den für Mietzinsanpassungen in 
einem laufenden Mietverhältnis 
hypothekarischen Referenzzins-
satz übertragen. Dieser beträgt 
zur Zeit 1.5 %, weshalb eine Ren-
dite von höchstens 2.0 % zuläs-
sig ist. Dies führt z.B. bei Altbau-
ten mit Berechnung auf Basis der 
historischen Erwerbskosten ge-
genüber aktuellen Wertverhält-
nissen zu völlig irrealen Werten.  
 
Wir wünschen Ihnen ein gesun-
des und erfolgreiches neues Jahr 
und stehen Ihnen bei Fragen und 
für Beratungen jederzeit gerne 
zur Verfügung. 

Forderungen aus Bern nach griffigerem Mietrecht 

Tätigkeit der Aargauischen Schlichtungsbehörden im 1. Halbjahr 2017 


